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RS OGH 1970/9/23 5Ob203/70
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 23.09.1970

Norm

AußStrG §9 A2c

AußStrG §9 B1

Rechtssatz

Derjenige, dem durch die ersatzlose Aufherbung einer Verfügung des Erstrichters Rechte entzogen wurden, ist zur

Anfechtung des Aufhebungsbeschlusses legitimiert. Dabei kommt es nicht darauf an, ob die Verfügung des Erstrichters

auf Antrag des Beschwerdeführers erging (vgl EvBl 1969/422).
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